
Öffentliches Verfahren  2001-01 
„Verursachgerechte Betriebskostenabrechnung Abfall“ 
Öffentliches Verfahrensverzeichnis gemäß § 4 g, Abs.2, 4e BDSG 
 

 

1. Name der verantwortlichen Stelle und deren Geschäftsführung 

 
 
innotec abfallmanagement GmbH  

Projensdorfer Strasse 324 
24106 Kiel  
 
Tel.: 0431 / 301 15 40  
Fax: 0431 / 301 15 49  
Email:  datenschutz@innotec-gruppe.de 

 
Geschäftsführer:  Sven-Hauke Kaerkes 

    Ralph Hunklinger 
    Sven Heincke 

Walter J. Thomsen 
  Wolfgang Steen 

 
USt-IdNr.:  DE 204 272 083  
HRG-Eintrag: Amtsgericht Kiel, HR B 5135 

 

2. Beauftragter Leiter der Datenverarbeitung: 

 

 
Steffen Graff 
innotec energiemanagement GmbH  
 
 
 

 

2.1 Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: 
 

 
Michael Sommer 
 
 

 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle: 

 

 
Justus-von-Liebig Strasse 21 
01987 Schwarzheide 
 
 

 

4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung 

 
verursachergerechte Abrechnung der Betriebsnebenkostenposition Abfall für Wohnanlagen mit großvolumigen 
Abfallbehälterns 

mailto:datenschutz@innotec-gruppe.de


 
Datensammlung, -übermittlung und -verarbeitung von anonymisierten Schüttungsdaten  
 
 

 

5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen 
Daten und Datenkategorien 

 
Zur Erfüllung der unter Punkt 4 aufgeführten Zweckbestimmung werden zu folgenden Personengruppen 
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt:  
 

• Mieter  (Name, Anschrift, Mietzeitraum) 

• Daten von Auftraggebern (Adressdaten, Vertragsdaten)  

 

 

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt 
werden können 

 

 

• Vermieter  

• Öffentliche Stellen, die Daten auf Anforderung erhalten (Gericht im Widerspruchsverfahren) 

• Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind (Sachbearbeiter, EDV, 
Betriebsleiter )  

• Externe Stellen, die an der Abwicklung von Geschäftsprozessen beteiligt sind (verbundene Unternehmen, 
Kooperationspartner im Rahmen der unter Nr. 4 bezeichneten Geschäftsprozesse)  

• Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen, Kooperationspartner) entsprechend § 11 BDSG  

 
 
 

 

7. Regelfristen für die Löschung der Daten 

 

 
Daten unserer Betriebskostenabrechnung können noch bis zu 10 Jahren in der Vergangenheit geordert werden. Nach § 
35 Absatz 2 Satz 3 benötigen wir die Daten in diesem Sinne noch für eigene Zwecke.  
Die Löschung der übrigen Daten erfolgt nach Ablauf der gesetzlichen, satzungsmäßigen oder vertraglichen 
Aufbewahrungsfristen. Daten, die nicht der Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden nach Wegfall der unter Nr. 4 
beschriebenen Zweckbindung gelöscht.  
 
 
 
 

 

8. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten 

 

 
Eine Übermittlung von Daten an Drittstaaten ist nicht geplant, wird nicht benötigt 
 



 
 

 

Gewährleistungsausschluss: 
 

 
Die Informationen, Daten und Inhalte werden ständig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich Angaben 
zwischenzeitlich verändert haben. Deshalb kann keine Haftung oder Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität übernommen werden. 
 
 
 
 

 

Daten: 
 

 
Die Sicherheit der Daten, die uns per Internet übermittelt werden, kann nicht gewährleistet werden. Es besteht jedoch 
die Garantie, dass überlieferte Daten nur zweckgemäß und nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) genutzt und verarbeitet werden. 
 
 
 
 

 

Öffentliches Verfahrensverzeichnis: 
 

 
Gemäß § 4g BDSG hat der Beauftragte für den Datenschutz auf Antrag in geeigneter Weise die in § 4e BDSG 
festgelegten Angaben verfügbar zu machen. Dieser Verpflichtung kommen wir hier unmittelbar nach und verzichten 
damit auf den individuellen Antrag Ihrerseits. 

 

 

 
Gültigkeit: 

 
Die vorliegende öffentliche Verfahrensbeschreibung ersetzt alle gleich benannten Verfahrensbeschreibungen mit einem 
älteren Unterzeichnungsdatum. 

 

 

Kiel, den 01.06.2009 
gez. Michael Sommer (Datenschutzbeauftragter)  
gez. Sven Kaerkes (Geschäftsführer) 

 


